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Der Kanton Basel - Stadt stellt für Fahrende zur Zeit keine Standplätze zur Verfügung. 
Gemäss eines Entwurfs des Bundesrates über die „Situation der Fahrenden in der Schweiz" 
ist die quantitative und qualitative Situation für die Fahrenden im Kanton Basel-Stadt nicht 
genügend (http://www.richtplan.bs.ch/richtplantext/objektblaetter/s-siedlung/slsiedlungs-
struktur/sl-7-fahrende.html). Seit 2009 gibt es ein Bundesgesetz das festhält, dass jeder 
Kanton Stellplätze für Fahrende zur Verfügung stellen muss. In BS sind bis 2018 zehn 
Standplätze gefordert. 

Seit Anfang April wohnen auf dem Ex-Esso-Areal an der Uferstrasse Fahrende, illegal, aber 
geduldet, wie es heisst. Bleiben können sie dort nicht, weil dort Industrie- und nicht 
Wohnzone ist. 

Meine Fragen: 

1. Wäre es möglich, dass die Fahrenden das Esso-Areal rechtlich als „Zwischennutzung" 
bewohnen könnten? Falls ja, wie lange, falls nein, weshalb nicht? 

2. Wie sieht es mit dem Lysbüchelareal aus? Wären dort Standplätze, mindestens vorerst 
als Zwischennutzung, denkbar? Falls ja, inwiefern, falls nein, weshalb nicht? 

3. Bis wann hofft der Regierungsrat die Standplätze für Fahrende definitiv einrichten zu 
können? 
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